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Erhältlich 
in Hüttlingen:
 –  Rathaus Hüttlingen, 
  Schulstraße 10 
   oder bestellen unter 
  www.huettlingen.de/2024-1000-

jahre/bestellung-buch
 –  Basteln & Handarbeiten Wanka, 

Bachstraße 13
in Wasseralfingen:
 – Buchhandlung Henne, Karlstr. 51
in Aalen:
 –  Buchhandlung Osiander, 
  Radgasse 1 - 3
in Ellwangen: 
 –  Buchhandlung Rupprecht, 
  Marienstr. 8

1000 Jahre Hüttlingen – Geschichte & Geschichten 
Unser Jubiläumsbuch – 1000 Exemplare

Tauchen Sie ein in unsere GESCHICHTE seit 1024 bis heute und 
staunen, schmunzeln Sie bei 19 menschelnden GESCHICHTEN 
von Hüttlingerinnen und Hüttlingern. 
Viele Fotos und geschichtliche Hintergründe. 

Herausgegeben von der Gemeinde Hüttlingen, 
verfasst von Markus Brenner. 

Jubiläumspreis 

290 Seiten Lesevergnügen

nur 24,20 Euro

   
„Gemeinsam für unsere Erde“
Wir freuen uns, dass die Hüttlinger Sternsingeraktion 
auch dieses Jahr wieder von Haus zu Haus stattfinden 
kann. Wir bedanken uns bei den Sternsingern, die Sie an 
folgenden Terminen besuchen:

Donnerstag, 28.12.2023 
nach der Aussendungsfeier um 15 Uhr,
Freitag, 29.12.2023
Dienstag, 02.01.2024
und am Mittwoch, 03.01.2024
Genauere Angaben werden wir im nächsten Gemeinde-
blatt machen.

Um die Aufnahme der Sternsinger bitten Sie:
Für die katholische Kirchengemeinde:
Administrator Michael Windisch und der Missionsaus-
schuss des KGR, Leitung der Sternsingeraktion: Willi und 
Heike Anderl, Tel. 74780 bzw. 0160/97778865

Für die evangelische Kirchengemeinde
Pfarrer Stephan Stiegele

Für die bürgerliche Gemeinde
Bürgermeister Günter Ensle

Vorankündigung

Mit den erhaltenen Spenden unterstützen Sie die bundesweite Sternsingeraktion des Kindermissionswerks. Über 
das Kindermissionswerk werden auch wieder unsere Missionsobjekte in Indonesien, Burkina Faso sowie der Comboni-
Missionare in Uganda unterstützt.

Wir danken allen Familien für die Aufnahme der Sternsinger und ihre großzügige Spende für die bedürftigen Kinder 
dieser Welt.

Sternsingeraktion 2023/2024
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Durch die Teilnahme erklärt sich jeder mit den Datenschutzrichtlinien des TSV Hüttlingen e.V. einverstanden. 

77  SScchhüüttzzeenn  bbiillddeenn  eeiinnee  MMaannnnsscchhaafftt..  
Die 4 besten Schützen kommen in die Wertung.  
Durch Kombination mit 15 Schuss Dilettantenmeister 
kann jeder Schütze der Mannschaft seine Chancen 
erhöhen.  
EEss  kköönnnneenn  aallllee  VVeerreeiinnee,,  TTSSVV--AAbbtteeiilluunnggeenn  uunndd  ssoonnssttiiggee  
GGrruuppppeenn  mmiitt  eeiinneerr  ooddeerr  mmeehhrreerreenn  MMaannnnsscchhaafftteenn  
tteeiillnneehhmmeenn.. 
Die Mannschaft ist erst nach Bezahlung der Startgebühr 
zum Start berechtigt. 

Einlage der 11..MMaannnnsscchhaafftt  2255,,0000  €€, 
die 22..  MMaannnnsscchhaafftt  2200,,0000  €€ und 
jede wweeiitteerree  MMaannnnsscchhaafftt  1155,,0000  €€  
(Tagesversicherung inklusive). 
zzuuzzüügglliicchh Munition 66,,0000  €€ pro 500er Dose 

PPrreeiissee  ffüürr  MMeeiissttbbeetteeiilliigguunngg::    
11..  PPllaattzz  --  3300  LLiitteerr  WWaasssseerraallffiinnggeerr  BBiieerr  
22..  PPllaattzz    --  2200  LLiitteerr  WWaasssseerraallffiinnggeerr  BBiieerr  
33..  PPllaattzz    --  1100  LLiitteerr  WWaasssseerraallffiinnggeerr  BBiieerr  

Die Preisverteilung erfolgt in folgender Reihenfolge: 
Glück, Meister, Kleinkaliber (KK) und Dilettanten. 
Die jeweiligen 1. Plätze werden von der 
Schützenabteilung ausgegeben.  
Alle weiteren sind frei wählbare Sachpreise, welche an 
Anwesende oder deren Vertreter ausgegeben werden.  
KK-Preise werden im Wechsel an Dilettanten und 
Schützen ausgegeben.  
Außerdem werden jjee  eeiinnee  FFeesstt--  uunndd  KKKK--SScchheeiibbee, sowie  
66  WWaannddeerrppookkaallee verliehen. 

 
 
 

DDiiee  SScchhüüttzzeennaabbtteeiilluunngg  ddeess  TTSSVV  HHüüttttlliinnggeenn  llääddtt  aallllee  FFrreeuunnddee  uunndd  GGöönnnneerr  ddeerr  SScchhüüttzzeennaabbtteeiilluunngg  wwiieeddeerr    
zzuumm  ttrraaddiittiioonneelllleenn  DDrreeiikköönniiggsssscchhiieeßßeenn  eeiinn..  

  

 

Das Schießen findet von  
MMiittttwwoocchh,,  2277..1122..22002233 bis einschl. MMiittttwwoocchh,,  0033..0011..22002244  
in unserem Schützenhaus im Eichwald 1 statt. 

  

      

  
                  WWaannddeerrppookkaall  ((DDiilleettttaanntteenn))::  
  

                                                Es werden Damen- und  
        Herrenwanderpokale ausgeschossen. 

 
Zugelassen sind ausschließlich Nicht-Schützen 
oder Schützen, welche mmiinnddeesstteennss  55  JJaahhrree  nniicchhtt  aakkttiivv 
an Rundenwettkämpfen oder Meisterschaften 
teilgenommen haben. 

  

      AAcchhttuunngg!!!!  GGeesscchhoosssseenn  wwiirrdd  mmiitt  VVeerreeiinnssggeewweehhrreenn  uunndd  MMuunniittiioonn!!!!  
 

Letzter Schießtag: 
Ende Kartenausgabe 03.01.2024 um 21:00 Uhr, Schießende: 22:00 Uhr 
 
 

SSiieeggeerreehhrruunngg  mmiitt  KKöönniiggssffeeiieerr    
aamm  FFrreeiittaagg  0055..0011..22002244  aabb  1199::3300  UUhhrr    
iimm  SScchhüüttzzeennhhaauuss  HHüüttttlliinnggeenn,,  EEiicchhwwaalldd  11  

  
Änderungen vorbehalten! „Gut Schuss!“ 
 
 
 

OSM Christian Steinacker - Abteilung Schützen 

OOffffeenneess  ((JJeeddeerrmmaannnn))  SScchhiieeßßeenn  
Luftgewehr  ((aabb  1122  JJaahhrree**))  
Einlage 66,,--  EEuurroo  
*nur mit Elterlichem Einverständnis erlaubt.  

SScchhiieeßßeenn  ffüürr  aakkttiivvee  SScchhüüttzzeenn  
Luftgewehr und Luftpistole  
Einlage 66,,--  EEuurroo  

ddaarriinn  ssiinndd  eenntthhaalltteenn::  ddaarriinn  ssiinndd  eenntthhaalltteenn::  
Jubiläumsscheibe 55 Schuss Jubiläumsscheibe 55 Schuss 
Meister 55 Schuss Meister 55 Schuss 
Glück 55 Schuss Glück 55 Schuss 
Dilettantenmeister 1155 Schuss König **** 11 Schuss 

**Für den König werden nur Mitglieder der Schützenabteilung Hüttlingen gewertet 
  

OOffffeenneess  KKlleeiinnkkaalliibbeerrsscchhiieeßßeenn  ((KKKK))  ((aabb  1166  JJaahhrree))::  
50 Meter liegend freihändig ohne Schießriemen      10 Schuss 3,00 €  
 

Nachkauf:    
KKöönniigg  (beschränkt auf 44 Schuss)            je Schuss:     00,,5500  €€ 
JJuuggeennddkköönniigg  aabb  JJaahhrrggaanngg  22000066  uunndd  jjüünnggeerr   
Jubiläumsscheibe   (unbeschränkt) 5 Schuss:      2,00 € 
KK-Scheibe   (unbeschränkt) 10 Schuss: 3,00 € 
Meister   (unbeschränkt) 5 Schuss: 1,00 € 
Glück   (unbeschränkt) 5 Schuss: 1,00 € 
Kombiniert   (unbeschränkt) 5 Schuss: 2,00 € 

  

AAcchhttuunngg    --  ddiieesseess  JJaahhrr  55  SScchhiieeßßttaaggee  !!  
Schießzeiten: 
Mittwoch 27.12.2023 18:00 – 22:00 Uhr 
Donnerstag 28.12.2023 18:00 – 22:00 Uhr 
Freitag  29.12.2023 18:00 – 22:00 Uhr 
Dienstag  02.01.2024 18:00 – 22:00 Uhr 
Letzter Schießtag: 
Mittwoch 03.01.2024 18:00 – 22:00 Uhr  
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Kultur- und Sportzentrum Limeshalle
Einschränkungen im Übungsbetrieb

Am Mittwoch, 20.12.2023, findet im Bürger-
saal die Weihnachtsfeier der Alemannen-
schule Hüttlingen statt.

 Bereits am Dienstag, 19.12.2023, wird der 
erforderliche Aufbau durchgeführt.

Deshalb entfällt der Übungsbetrieb im Bürgersaal am 
Dienstag, 19.12.2023. 
Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

1. Januar 2024: Änderungen beim Reisepass 
– Abschaffung des Kinderreisepasses
Reisepass wird teurer
Für die Ausstellung eines Reisepasses für Personen, die das 24. 
Lebensjahr vollendet haben, steigt die Gebühr auf 70 Euro (Gül-
tigkeit zehn Jahre). 
Für alle unter 24 Jahre kostet der Reisepass immer noch 37,50 
Euro (Gültigkeit sechs Jahre).

Abschaffung Kinderreisepass
Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kinderreisepässe nicht mehr neu 
ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Bereits ausge-
stellte Kinderreisepässe können bis zum Ende ihrer Gültigkeit 
weiterverwendet werden.
So reisen Kinder: Für jedes deutsche Kind kann ein Reisepass 
oder Personalausweis beantragt werden.
Grundsätzlich informiert das Auswärtige Amt über jeweils benö-
tigte Reisedokumente und gibt Reise- und Sicherheitshinweise 
https://www.auswaertiges-amt.de

Ausweispapiere beantragen: 
Der Antragsteller muss wegen der bereits bei der Antragstellung 
zu leistenden Unterschrift (erforderlich ab einem Alter von 10 Jah-
ren) und der Pflicht zur Abgabe des Fingerabdrucks (ab einem 
Alter von 6 Jahren) persönlich im Rathaus erscheinen. Eine Mit-
nahme von Antragsformularen ist nicht möglich. 

Ein biometrisches Lichtbild, Größe 45x35mm (Hochformat ohne 
Rand), Angaben über Größe und Augenfarbe und das alte Aus-
weispapier (auch wenn es ungültig ist) sind erforderlich. 

So lange dauert es: 
Aktuell dauert die Ausstellung von Ausweisdokumenten rund vier 
bis sechs Wochen. Es besteht die Möglichkeit zur Ausstellung 
eines vorläufigen Reisedokumentes bzw. eines Express-Passes 
(kostenpflichtig). 
Näheres zu Personalausweis und Reisepass finden Sie unter 
www.huettlingen.de → Gemeinde&Bürger → Verwaltung → Wo 
bekomme ich was

Ablesung der Wasserzähler für die  
Verbrauchsabrechnung 2023

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Hüttlingen in KW 49-51/2023  
 

Ablesung der Wasserzähler für die 
Verbrauchsabrechnung 2023 
 
Ablesung Hauswasserzähler (5 Stellen entsprechen volle m³, keine 
Nachkommastelle vorhanden)  

 
  
Ablesung Privatwasserzähler (z. B. Zisternenzähler; erste 5 Stellen in der Regel 
entsprechen volle m³, Nachkommastellen für Abrechnung nicht benötigt!)  

 
 
 
Auch dieses Jahr erhalten alle Abgabenpflichtige im Dezember eine Ablesekarte per 
Post. Die Abgabenpflichtige werden gebeten, ihren Wasserzähler im Dezember 2023 
selbständig abzulesen und den Zählerstand spätestens bis zum 05.01.2024 der 
Gemeinde mitzuteilen.  
 

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Hüttlingen in KW 49-51/2023  
 

Ablesung der Wasserzähler für die 
Verbrauchsabrechnung 2023 
 
Ablesung Hauswasserzähler (5 Stellen entsprechen volle m³, keine 
Nachkommastelle vorhanden)  

 
  
Ablesung Privatwasserzähler (z. B. Zisternenzähler; erste 5 Stellen in der Regel 
entsprechen volle m³, Nachkommastellen für Abrechnung nicht benötigt!)  

 
 
 
Auch dieses Jahr erhalten alle Abgabenpflichtige im Dezember eine Ablesekarte per 
Post. Die Abgabenpflichtige werden gebeten, ihren Wasserzähler im Dezember 2023 
selbständig abzulesen und den Zählerstand spätestens bis zum 05.01.2024 der 
Gemeinde mitzuteilen.  
 

Ablesung Hauswasserzäh-
ler (5 Stellen entsprechen 
volle m3, keine Nachkom-
mastelle vorhanden)

Ablesung Privatwasserzähler 
(z. B. Zisternenzähler; erste 5 
Stellen in der Regel entsprechen 
volle m3, Nachkommastellen für 
Abrechnung nicht benötigt!)

Auch dieses Jahr erhalten alle Abgabenpflichtige im Dezember 
eine Ablesekarte per Post. Die Abgabenpflichtige werden gebe-
ten, ihren Wasserzähler im Dezember 2023 selbstständig abzule-
sen und den Zählerstand spätestens bis zum 05.01.2024 der 
Gemeinde mitzuteilen. 

Die Mitteilung kann wie folgt erfolgen:
 - durch Einwurf der ausgefüllten Ablesekarte in den Rathaus-

Briefkasten oder
 - unter Telefon 07361/9778-26 (Büro freitags nicht besetzt).

Sa., 16.12.2023  Lange Einkaufsnacht bis 22.00 Uhr, 
Gewerbe- und Handelsverein e. V., 
Hüttlinger Fachgeschäfte

 Weihnachtsmusical, Chorfreunde, Forum

So., 17.12.2023  Spektakulatius, Liederkranz Eintracht, 
Bürgersaal

So., 24.12.2023  Weihnachtliches Singen am Christ-
baum, Heimatliebe Niederalfingen, 
Niederalfingen

Mi.-Fr., 27.12. – Dreikönigsschießen, TSV Abt. Schützen,
05.01.2024  Schützenhaus

Mo., 01.01.2024  33. Neujahrsschießen der Bürgergarde 
Hüttlingen, Dorfplatz

Mi.-So., 03.01. – Skifreizeit, A-Wagenrain, TSV Abt. Ski
07.01.2024  „Snow and Beach“

Mi., 10.01.2024  Blutspenden, DRK, Bürgersaal 

Fr., 12.01.2024  Jahreshauptversammlung, FFW, Forum 

So., 14.01.2024  Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
Züchterheim

Vom 23.12.2023 - 07.01.2024 bleibt das Kultur- und Sport-
zentrum Limeshalle für den Übungsbetrieb geschlossen. 
(Weihnachtsferien) 

• Veranstaltungen Dezember 2023 •

Amtliche Bekanntmachungen
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Nach der Ablesung wird die Wasser-/Abwasserverbrauchsabrech-
nung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023 erstellt. 
Die zum 30.03. und 30.09.2023 geleisteten Vorauszahlungen 
werden auf die Gebühren angerechnet. Die neuen Vorauszah-
lungen für 2024 werden entsprechend dem diesjährigen Wasser-
verbrauch ermittelt. 

Beachten Sie bitte, dass bei einer fehlenden Ablesung, der 
Wasserverbrauch geschätzt werden muss!
Teilen Sie uns bitte bis zum 05.01.2024 auch eventuelle Ände-
rungen an den Bemessungsgrundlagen für die Niederschlags-
wassergebühr (Größe oder Art der versiegelten Flächen) auf Ih-
rem Grundstück mit, sofern Sie diese der Gemeinde noch nicht 
mitgeteilt haben. Gerne stehen wir Ihnen dazu in einem per-
sönlichen Gespräch zur Verfügung.

Nach Ablesung der Wasserzähler erreichen uns immer wieder 
Rückfragen zum hohen Wasserverbrauch. Grund hierfür können 
(evtl. unentdeckte) Wasserrohrbrüche, undichte WC-Spülungen 
oder tropfende Wasserhähne sein. Die Gemeinde muss die ge-
messene Wassermenge abrechnen, auch wenn diese ungenutzt 
verloren gegangen ist (§ 44 Abs. 1 der Wasserversorgungssat-
zung).
Ihr Steueramt

Öffnungszeiten Rathaus und Bauhof über 
Weihnachten und den Jahreswechsel
Das Rathaus ist in den Tagen zwischen Weihnachten und 
Neujahr geschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, gelten die 
üblichen Öffnungszeiten. 

Der Notdienst des Standesamts ist am 28. Dezember 2023 
von 11.00 bis 12.00 Uhr und 29. Dezember von 10.00 Uhr 
bis 11.00 Uhr (Telefon 07361/9778-14) zu erreichen. 

Der Bauhof ist vom 27. Dezember 2023 bis einschließlich 
Freitag, 5. Januar 2024, geschlossen. Der Räum- und Streu-
dienst wird selbstverständlich durchgeführt. 

Landratsamt informiert: 

Feuerwerk an Silvester
Traditionell gehört das Feuerwerk zu den festlichen Aktivitäten in 
Deutschland, um das neue Jahr zu begrüßen. Damit alle sicher 
in das neue Jahr kommen, weist das Landratsamt Ostalbkreis auf 
einige grundlegende Regeln hin, die beim Umgang mit Feuer-
werk zu beachten sind. 
Pyrotechnische Gegenstände der Klassen I und II dürfen in die-
sem Jahr ab Mittwoch, 28. Dezember 2023 bis Samstag, 30. De-
zember 2023 im Handel verkauft werden. Das Abbrennen dieser 
Feuerwerkskörper ist nur am 31. Dezember und 1. Januar eines 
Jahres gestattet. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass 
nur geprüfte und zugelassene Feuerwerksartikel gekauft werden. 
Diese tragen Hinweise und die Kennzeichnung des Bundesamtes 
für Materialforschung (BAM). Nicht geprüfte Feuerwerksartikel 
sind unberechenbar, sehr gefährlich und deshalb verboten. Per-
sonen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen pyrotechnische 
Gegenstände der Klasse II weder erwerben noch abbrennen oder 
aufbewahren.
Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist in un-
mittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Al-
tenheimen sowie Fachwerkhäuser verboten.
Das Verschießen von Kartuschenmunition und von erwerbs-
scheinfreier pyrotechnischer Munition aus Reizstoff-, Schreck-
schuss- und Signalwaffen, die das PTB-Zeichen tragen, ist vom 
eigenen befriedeten Besitztum oder vom befriedeten Besitztum 
eines anderen mit Zustimmung des Inhabers des Hausrechts 

ohne Erlaubnis zulässig, wenn die Vorgaben der Verwendungs-
sicherheit (Schießen senkrecht nach oben, nicht in der Nähe von 
leicht brennbaren Objekten, usw.) eingehalten werden. Der Ort 
der Entfaltung der pyrotechnischen Munition muss sich auf be-
ziehungsweise über dem Grundstück befinden.
Das Führen einer Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffe auf 
öffentlichen Flächen ohne waffenrechtliche Erlaubnis ist strafbar.

Mit dem fiftyFifty-Taxi über die Feiertage und 
ins neue Jahr
Seit 20 Jahren fährt das fiftyFifty-Taxi junge Erwachsene bis 25 
Jahre im Ostalbkreis sicher und günstig nach Hause. Dies gilt 
auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel: An Heiligabend, 
am 1. Weihnachtsfeiertag und an Silvester fährt das fiftyFifty-Taxi 
von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr am Folgetag. 
Der Differenzbetrag wird von den Aktionspartnern und Sponso-
ren gedeckt. Für das fiftyFifty-Taxi 2024 konnten die Firmen EZcon 
Network GmbH, HENSOLDT Optronics GmbH und Wolf GmbH als 
neue Sponsoren gewonnen werden. „Insgesamt liegen für das 
kommende Jahr Sponsorenzusagen in Höhe von 78.000 Euro vor. 
Herzlichen Dank an die Aktionspartner und Sponsoren!“, so Land-
rat Dr. Joachim Bläse.
Mit der fiftyFifty-Taxi-App können junge Leute bis 25 Jahre am 
Freitag- und Samstagabend und an Abenden vor gesetzlichen 
Feiertagen von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr am Folgetag zum halben 
Preis Taxi fahren. Nach einer einmaligen Registrierung loggt man 
sich bei der Fahrt mit dem Taxi in die App ein und zeigt beim 
Einsteigen ins Taxi seinen elektronischen Berechtigungsausweis. 
Bei Ankunft des Taxis zu Hause muss nur noch die Anzahl der 
Mitfahrer, der Preis und die Taxi-Ordnungsnummer per QR-Code 
in die App eingetragen werden. Der Taxifahrer bestätigt dies dann 
und man drückt auf „Fahrt speichern“. Die Hälfte des Taxipreises 
ist dann bar im Taxi zu entrichten. Die vor dem Jahr 2015 gängi-
gen fiftyFifty-Bons, die noch im Umlauf sind, verlieren ihre Gültig-
keit nicht. 
Weitere Informationen erhalten Sie beim Geschäftsbereich Nach-
haltige Mobilität unter der Rufnummer 07361 503-5474 oder 
-5471, per E-Mail moblitaet@ostalbkreis.de sowie unter www.
ostalbkreis.de.

Pflege von Angehörigen –  
oft eine Herausforderung
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis zeigt in einem Online-Seminar 
zahlreiche Hilfen in der Häuslichkeit für pflegende Angehörige 
auf
Pflegebedürftigkeit und Krankheit stellen Betroffene aller Alters-
gruppen und ihre Angehörigen oft vor große Herausforderungen. 
Dabei tauchen Fragen auf, wie zum Beispiel: Was bedeutet dies 
im Alltag? Welche finanziellen Mittel stehen dem Pflegebedürfti-
gen zu? Wer bietet Unterstützung an? Wie und wo beantrage ich 
die Leistungen? 
Um sich in diesem „Dschungel“ zurecht zu finden, möchte der 
Pflegestützpunkt Ostalbkreis pflegenden Angehörigen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und über die aktuellen Pflegethemen 
informieren. In dem Seminar werden die vielfältigen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Rahmen der Pflege zu Hause aufgezeigt, 
und die Teilnehmenden können mit ihren Fragen und Anliegen 
zu Wort kommen.
Das kostenlose Seminar läuft digital über die Onlineplattform 
Microsoft Teams und findet am Donnerstag, 25.01.2024 von 
17.00 bis 18.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist über die Homepage 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de unter der Rubrik Veranstal-
tungen möglich. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung 
per E-Mail versandt. Bei Fragen ist der Pflegestützpunkt Ostalb-
kreis telefonisch unter 07361/503-1820, 07171/32-4403 oder 
07961/567-3403 bzw. per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@ost-
albkreis.de erreichbar.
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Netzwerk „Jüdisches Leben im Ostalbkreis“ 
präsentiert Film 
Was haben das Gasthaus Ente in Bopfingen-Aufhausen, ein Stoff-
bär im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd und eine 
Karstquelle in Neresheim gemeinsam? Diese Frage stellte Muse-
umsbeauftragte Heidrun Heckmann kürzlich im Rahmen eines 
Pressegesprächs im Aalener Landratsamt. Die Antwort lautet: Alle 
sind Teil der jüdischen Geschichte im Ostalbkreis. Und damit 
diese nicht in Vergessenheit gerät, entstand auf Initiative des 
Netzwerks „Jüdisches Leben“ ein Film, der der einstmals bunten 
Vielfalt jüdischen Lebens nachspürt. Die Dreharbeiten dazu sind 
eine Spurensuche geworden – nach Menschen, Häusern und 
Geschichten, die genau diese Fülle zeigen. 
Der Film „Spuren jüdischer Geschichte im Ostalbkreis“ ist ab 
sofort auf dem YouTube-Kanal des Landratsamts Ostalbkreis zu 
finden. Michael von Thannhausen, Vorsitzender des Trägervereins 
ehemalige Synagoge Oberdorf, und die Bopfinger Stadtarchivarin 
Johanna Menzel-Fuchs wollen den Film auch in die Arbeit der 
Gedenk- und Begegnungsstätte in Oberdorf einbeziehen und 
Gästen zur Verfügung stellen. „Wir freuen uns über eine rege Ver-
breitung etwa über Geschichtsvereine, Museen, Blogs oder gerne 
auch im Rahmen von Veranstaltungen. Und selbstverständlich 
werden wir die Schulen im Ostalbkreis über unsere Kreismedien-
zentren einbinden“, so Landrat Dr. Bläse abschließend.

INFO:
Der Film „Spuren jüdischer Geschichte im Ostalbkreis“ ist abruf-
bar auf dem YouTube-Kanal des Ostalbkreises unter https://
youtu.be/fmkbx52BuSE  

Recycling

Weihnachten und Neujahr –  
GOA-Abfuhren und -Öffnungszeiten
Aufgrund der Weihnachts- und Silvesterfeiertage kann es zu 
Verschiebungen der Abfuhrtage und zu verkürzten oder ge-
änderten Öffnungszeiten auf den Wertstoffhöfen und Ent-
sorgungsanlagen kommen.          
Die geänderten Termine sind in den einzelnen Abfuhrkalendern 
für jeden Haushalt aufgeführt. Um auch bei feiertagsbedingten 
Abfuhren die ordnungsgemäße Leerung der Tonnen und Abho-
lung der Säcke und Beutel sicherzustellen, beginnen die GOA-
Abfuhren wie gewohnt um 7 Uhr morgens. In manchen Gebieten 
kann es aufgrund der Verschiebung der Touren zu anderen Ab-
holzeiten als gewöhnlich oder zu verzögerten Abfuhren kommen 
– bitte lassen Sie daher nicht abgeholte Tonnen oder Säcke ste-
hen bzw. stellen Sie diese am Folgetag nochmals bereit. 
Die GOA möchte zudem alle Bürgerinnen und Bürger informie-
ren, dass alle Wertstoffhöfe und die Entsorgungsanlagen Reute-
hau und Ellert nach den Feiertagen ab Mittwoch, 27.12.2023, 
wieder wie gewohnt geöffnet haben. Die Erdaushub- und Bau-
schuttdeponie Herlikofen ist vom 24.12. bis einschließlich 
06.01.2024 geschlossen. Am Montag, 08.01.2024, ist die Anlage 
wieder geöffnet. 

GOA-Abfuhrtermine
Hüttlingen:
18.12.2023 Hausmüll
18.12.2023 Biomüll
21.12.2023 Gelber Sack

Niederalfingen:
18.12.2023 Hausmüll
18.12.2023 Biomüll
22.12.2023 Gelber Sack

Sulzdorf:
18.12.2023 Hausmüll
18.12.2023 Biomüll
21.12.2023 Gelber Sack

Seitsberg:
18.12.2023 Hausmüll
18.12.2023 Biomüll
21.12.2023 Gelber Sack

Wertstoffhof Hüttlingen
Die Öffnungszeiten sind folgende:
    April - Oktober  November - März
Montag  14.00 - 18.00 Uhr  14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag     9.00 - 18.00 Uhr    9.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr  14.00 - 17.00 Uhr
Samstag      8.00 - 13.00 Uhr    8.00 - 13.00 Uhr

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel
Die letzte Ausgabe 

Ihres Mitteilungsblattes in diesem Jahr erscheint in der Woche vom 18. bis 23. Dezember 2023 mit Weihnachts-
glückwunsch-Anzeigenteil. Infolge der Feiertage über Weihnachten und Neujahr wird 

die erste Ausgabe des Mitteilungsblattes 2024 
in der Woche vom 8. bis 13. Januar 2024 herausgegeben. Deshalb müssen sämtliche Termine und Bekannt-
machungen bis 12. Januar 2024 bereits in der Weihnachtsausgabe (51. Woche 2023) veröffentlicht werden. 
Wir bitten alle Anzeigenkunden und Verfasser von kirchlichen, Schul- und Vereinsnachrichten, ihre Anzeigen 
und Berichte für diesen Zeitraum rechtzeitig einzureichen.

Wir bitten Sie heute schon um Vormerkung und Beachtung, wofür wir Ihnen im Voraus besten Dank sagen.
 Krieger-Verlag, Blaufelden

Bitte beachten!

Die Hüttlinger Hüttlinger BüchereiBücherei
in der kostenlos Bücher, Hörbücher und Zeitschriften 
ausgeliehen werden können, hat 

dienstags  von 10 bis 11 Uhr und 
 von 15 bis 18 Uhr und 
donnerstags  von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

KW 16 

 

 




 

 

Niemand muss auf unterhaltsame Lektüre verzichten.  
Für all diejenigen die Augenprobleme haben, für die das Buchlesen mühsam und anstrengend ist 
können sich in unserer Bücherei reizvolle Hörbücher aussuchen. Das Ausleihen dieser CD’s und der 
Bücher ist kostenlos. 

Euer Büchereiteam 
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Hausarbeit ist nicht mehr langweilig und lässt sich leichter erledigen, wenn man nebenbei ein 
spannendes Hörbuch laufen lässt. Kommt vorbei und sucht euch etwas Passendes aus. Die CD’s und 
auch alle anderen Bücherei können bis zu vier Wochen kostenlos ausgeliehen werden. 

Euer Büchereiteam 

 


